
 

Antrag auf verkehrsregelnde Maßnahmen gemäß § 45 Abs. 6 StVO 

Stadtverwaltung Jena  
Fachdienst Mobilität 
Team Verkehrsorganisation 
Am Anger 26 
07743 Jena  
 
verkehrsorganisation@jena.de 
 
 
Antrag auf: 
 
 ☐   Verkehrsrechtliche Anordnung (gem. § 45 StVO) 
 
 ☐   Verlängerung einer bereits bestehenden verkehrsrechtlichen Anordnung 

Verlängerung bis: 
 

Az.: 
 

Grund der Verlängerung: 
 

 
☐   im vereinfachten Verfahren - gem. RSA 1.3.1 Abs. 10 (soweit vorab mit der Behörde abgestimmt)  
 

1. Angaben zum/r Antragsteller/in  (= Gebührenträger) 

Firma: 
 
Name: 
 

Vorname: 
 

Ort: 
 

PLZ: 
 

 

Telefon: 
 

E-Mail  -zwingend erforderlich- 
 

Sollte der Antragsteller nicht der Gebührenträger sein, so teilen Sie uns die korrekte Gebührenträgeranschrift hier mit: 

Firma: 
 
Name: 
 

Vorname: 
 

Ort: 
 

PLZ: 
 

 

Telefon: 
 

E-Mail  -zwingend erforderlich- 
 

 

2. Verantwortlicher Bauleiter für die Verkehrssicherung 

Firma: 
 
Bauleiter: Name 
 

Bauleiter: Vorname 
 
 

Telefon: 
 
 

Mobil (zwingend erforderlich): 
 

E-Mail (zwingend erforderlich): 
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3. Angaben zur Arbeitsstelle 

Straße: 
 
bei / von-bis (Hausnr. – nähere Bezeichnung): 
 
Dauer der Maßnahme Von: Bis: 

 

4. Ich / Wir beantragen folgende Verkehrsbeschränkung gemäß beigefügten 

☐    Regelplan  ________________   ☐   Verkehrszeichenplan       ☐   Lageplan (beanspruchte Flächen sind zu     
                                                                                                                                           kennzeichnen) 

 gesperrt werden soll: 

Fahrbahn     ☐  voll  ☐  teilweise  ☐  halbseitig 

Gehweg      ☐  voll  ☐  teilweise  ☐  halbseitig 

Radweg      ☐  voll  ☐  teilweise  ☐  halbseitig 

Beachten Sie:  
Bleibt keine freie Restfahrbahnbreite von 3,05 m vorhanden, handelt es sich immer um eine Vollsperrung der 
Fahrbahn ! 
 

5. Anlass / Grund der Arbeiten im öffentlichen Verkehrsraum 
 
 
 
 

 
6. Umleitung (Umleitungsplan beifügen) 

Der Verkehr wird umgeleitet über:  
 
 

 
7. Haltverbote 

 
 ☐    Nein   ☐   Ja Z. 283 StVO  ☐   Zz. 1060-31 StVO (auch auf dem Seitenstreifen)   
 
 ☐   Zz. 1040-34 StVO (ab Zeitpunkt) oder Zz. 1040-30 StVO (zeitliche Beschränkung von-bis) 
 
 
Hinweise des Fachdienst Mobilität – Team Verkehrsorganisation: 

1. Für die Bearbeitung von eingehenden Anträgen sowie deren Anhörung benötigen wir eine Vorlaufzeit von 
mind. 14 Tagen, bei komplexeren Vorhaben mind. 28 Tage. Dies ist bei der Beantragung zwingend zu 
berücksichtigen. 

2. Die Vorlage eines Regel- bzw. Verkehrszeichenplanes i.V.m. einem Lageplan ist zwingend erforderlich. 
3. Die Aufstellung der Haltverbote darf erst nach Erhalt der verkehrsrechtlichen Anordnung erfolgen. 

Haltverbotsbeschilderungen müssen mind. 72 h vor dem Wirksamwerden aufgestellt sein. 
4. Die Beendigung der Maßnahme ist dem Team Verkehrsorganisation schriftlich unter 

verkehrsorganisation@jena.de umgehend zu melden. 
 
 
Mit meiner Unterschrift bestätige ich die Vollständigkeit und Richtigkeit obiger Angaben. Die Auflagen und 
Hinweise des FD Mobilität habe ich zur Kenntnis genommen.  
 
 
 
Datum:  __________________________   Unterschrift:  ____________________________________ 
 
Der Antragsteller erklärt für sich und für den Bauherren durch Vollmacht das Einverständnis, dass die Antragsdaten 
von der Stadt Jena gespeichert werden und zum Zwecke der öfftl. Sicherheit und Ordnung an Spartenträger, 
betroffenen Personen, Polizei und Verkehrsbetriebe übermittelt werden. 
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